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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 9. April 2024 
Der Bürgermeister 
Zentrale Dienste 
Aktenzeichen: 75 10 05 und 75 20 05 
 

Vorlagen-Nr.  828-2020/2025 

Sachbearbeitung: Michaela Stankewitz 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Haupt- und Finanzausschuss 24. April 2024  

Rat der Gemeinde Niederkrüchten 14. Mai 2024  

 

 

Einwegplastikverbot in der Begegnungsstätte Niederkrüchten sowie im Bürgerhaus 

Elmpt 

 

Sachverhalt: 

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am  12. Dezember 2023 unter Ta-

gesordnungspunkt 18 „Bekanntgabe der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 11. Sitzung 

– Wahlperiode 2020/2025 – des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur vom 21. November 

2023“ u. a. beschlossen, in der Benutzungsordnung für die Begegnungsstätte Niederkrüchten 

und für das Bürgerhaus Elmpt jeweils ein „Einwegplastikverbot“ für Veranstaltungen, Feste und 

Feiern aufzunehmen. Die Verwaltung hat eine entsprechende Regelung in den beiden Benut-

zungsordnungen gemäß den der Sitzungsvorlage beigefügten Entwürfen eingearbeitet. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die der Sitzungsvorlage als Entwürfe beigefügten Benutzungsordnungen für die Begegnungs-

stätte Niederkrüchten und das Bürgerhaus Elmpt werden beschlossen. 
 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☐ Nein ☒ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☐ 

Sachkonto/PSP-Element bzw. Kostenstelle:  

Kosten der Maßnahme:   

Folgekosten:  

Erläuterungen:  
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In Vertretung 

 

 

 

gez. Schippers 

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungsangelegen-

heit 
☒ 




